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1. Geltungsbereich 
1.1 Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen (nachfolgend „Einkaufsbedingungen“) gelten 

für den gesamten Geschäftsverkehr zwischen der FORBO SIEGLING GMBH und ihrer 
verbundenen Unternehmen im Sinne von §§ 15 ff. AktG (nachfolgend gemeinsam 
„FORBO SIEGLING GMBH“) und dem Lieferanten, auch wenn sie bei späteren Verträ-
gen nicht erwähnt werden. Diese Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Entge-
genstehende, ergänzende oder von diesen Einkaufsbedingungen abweichende Bedin-
gungen des Lieferanten werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn, FORBO SIEGLING 
GMBH stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu. Diese Einkaufsbedingungen 
gelten auch dann ausschließlich, wenn FORBO SIEGLING GMBH eine Lieferung des 
Lieferanten in Kenntnis seiner entgegenstehenden oder abweichenden Bedingungen 
vorbehaltlos annimmt. 

1.2 Im Einzelfall getroffene individuelle Vereinbarungen zwischen FORBO SIEGLING 
GMBH und dem Lieferanten, einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Ände-
rungen, gehen diesen Einkaufsbedingungen vor. Für den Inhalt derartiger Vereinbarun-
gen ist grundsätzlich ein schriftlicher Vertrag maßgebend. 

1.3 Rechte, die FORBO SIEGLING GMBH nach den gesetzlichen Vorschriften über diese 
Einkaufsbedingungen hinauszustehen, bleiben unberührt. 

1.4 Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften oder Verordnungen haben nur klar-
stellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzli-
chen Vorschriften, soweit sie in diesen Einkaufsbedingungen nicht unmittelbar abgeän-
dert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden. 

 
2. Vertragsschluss und Vertragsänderungen 
2.1 Angebote und Kostenvoranschläge des Lieferanten sind kostenfrei abzugeben, es sei 

denn, dass schriftlich etwas anderes ausdrücklich vereinbart ist.  
2.2 Eine Bestellung, deren Änderung oder Ergänzung sowie andere bei Vertragsschluss 

getroffene Vereinbarungen werden erst verbindlich, wenn sie von FORBO SIEGLING 
GMBH schriftlich bzw. elektronisch (u.a. via E-Mail oder automatischer Einrichtungen) 
erteilt oder im Falle mündlicher, telefonischer oder unter Verwendung sonstiger Fern-
kommunikationsmittel erteilter Bestellung schriftlich oder elektronisch bestätigt wurden. 
Auch eine mit Hilfe automatischer Einrichtungen erstellte Bestellung, bei der Unter-
schrift und Namenswiedergabe von FORBO SIEGLING GMBH fehlen, gilt als schriftlich 
erteilt. Das Schweigen von FORBO SIEGLING GMBH auf Angebote, Aufforderungen 
oder sonstige Erklärungen des Lieferanten gilt nur als Zustimmung, sofern dies aus-
drücklich schriftlich vereinbart wurde. Soweit die Bestellung offensichtliche Irrtümer, 
Schreib- oder Rechenfehler enthält, ist sie für FORBO SIEGLING GMBH nicht verbind-
lich. Der Lieferant wird auf solche offensichtlichen Unstimmigkeiten unverzüglich hin-
weisen.  

2.3 Der Lieferant hat unverzüglich, spätestens jedoch drei (3) Werktage nach Eingang der 
Bestellung eine Auftragsbestätigung zu erteilen, in der Preis und Liefertermin ausdrück-
lich angegeben werden. Abweichungen der Auftragsbestätigung gegenüber der Bestel-
lung gelten erst als vereinbart, wenn sie von FORBO SIEGLING GMBH ausdrücklich 
schriftlich oder elektronisch bestätigt wurden. Entsprechendes gilt für spätere Vertrags-
änderungen. Sofern FORBO SIEGLING GMBH mit dem Lieferanten einen Rahmenver-
trag über künftige Lieferungen abgeschlossen hat, ist eine von FORBO SIEGLING 
GMBH erteilte Bestellung (Lieferabruf) verbindlich, falls ihr der Lieferant nicht innerhalb 
von drei (3) Werktagen nach Zugang widerspricht.  

2.4 Zeigt sich bei der Durchführung eines Vertrages, dass Abweichungen von der ur-
sprünglich vereinbarten Spezifikation erforderlich oder zweckmäßig sind, so hat der 
Lieferant FORBO SIEGLING GMBH unverzüglich zu informieren. FORBO SIEGLING 
GMBH wird die vorgeschlagenen Abweichungen des Lieferanten prüfen und ihm mit-
teilen, ob und welche Änderungen gegenüber der ursprünglichen Bestellung vorzuneh-
men sind. Verändern sich durch diese Änderungen die dem Lieferanten durch die Ver-
tragsdurchführung entstehenden Kosten, so ist sowohl FORBO SIEGLING GMBH als 
auch der Lieferant berechtigt, eine entsprechende Anpassung der vereinbarten Preise 
zu verlangen. 

 
3. Lieferung 
3.1 Die Lieferung muss in Ausführung, Umfang und Einteilung der Bestellung entsprechen. 

Die vereinbarten Lieferfristen und -termine sind verbindlich. Die Lieferfristen laufen vom 
Datum der Bestellung an, sofern diese unverzüglich zugeht. 

3.2 Maßgebend für die Einhaltung des Liefertermins oder der Lieferfrist ist der Eingang der 
Ware bei FORBO SIEGLING GMBH. Ist nicht Lieferung „frei Werk“ (DAP oder DDP 
gemäß Incoterms® 2020) vereinbart, hat der Lieferant die Ware unter Berücksichtigung 
der mit dem Spediteur abzustimmenden Zeit für Verladung und Versand rechtzeitig be-
reit zu stellen. 

3.3 Sofern für den Lieferanten erkennbar wird, dass die Lieferzeit nicht eingehalten werden 
kann, hat er FORBO SIEGLING GMBH unverzüglich in schriftlich bzw. elektronisch un-
ter Angabe der Gründe und der voraussichtlichen Dauer der Verzögerung zu benach-
richtigen. FORBO SIEGLING GMBH ist bei einer Verzögerung der Lieferung ohne 
Rücksicht auf ein Verschulden des Lieferanten zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 
Im Falle des Verzugs des Lieferanten ist FORBO SIEGLING GMBH berechtigt, eine 
Vertragsstrafe von 0,5 % des Netto-Bestellwerts für jede angefangene Woche der Ver-
zögerung, höchstens jedoch 5 % des Netto-Bestellwerts zu verlangen. Weitergehende 
Ansprüche von FORBO SIEGLING GMBH bleiben unberührt. Die Vertragsstrafe ist auf 
den vom Lieferanten zu ersetzenden Verzugsschaden anzurechnen. Der Lieferan-
spruch von FORBO SIEGLING GMBH erlischt erst, wenn der Lieferant auf Verlangen 
von FORBO SIEGLING GMBH statt der Lieferung Schadensersatz leistet. Die An-
nahme der verspäteten Lieferung stellt keinen Verzicht auf Schadensersatzansprüche 
dar. 

3.4 Eine Lieferung vor dem vereinbarten Liefertermin ist nur mit vorheriger schriftlicher bzw. 
elektronischer Zustimmung von FORBO SIEGLING GMBH zulässig. FORBO SIEG-
LING GMBH ist berechtigt, vorzeitig gelieferte Ware auf Kosten des Lieferanten zurück-
zusenden oder auf dessen Kosten bis zum vereinbarten Liefertermin einzulagern.  

3.5 Teillieferungen sowie Mehr- oder Minderlieferungen sind unzulässig, soweit nichts an-
deres schriftlich vereinbart ist. FORBO SIEGLING GMBH behält sich vor, diese in Ein-
zelfällen anzuerkennen und dem Lieferanten für den durch die Teillieferungen verur-
sachten Mehraufwand eine Bearbeitungspauschale in Höhe von EUR 40,00 in Rech-
nung zu stellen. Dem Lieferanten bleibt der Nachweis gestattet, dass FORBO SIEG-
LING GMBH kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.  

 
4. Gefahrübergang und Versand 
4.1 Der Lieferant trägt die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Ver-

schlechterung der Ware bis zu ihrer Annahme durch FORBO SIEGLING GMBH („frei 
Werk“ bzw. DAP oder DDP gemäß Incoterms® 2020). Ist der Lieferant zur Aufstellung 

oder Montage der Ware im Betrieb von FORBO SIEGLING GMBH verpflichtet, so geht 
die Gefahr erst mit der Inbetriebnahme der Ware auf FORBO SIEGLING GMBH über. 

4.2 Jeder Lieferung ist ein Lieferschein beizufügen, der die Bestell- und Materialnummer, 
eine Auflistung der gelieferten Chargen, die Warenbezeichnung, Liefermenge und Ge-
wicht und weiterer, zwingender Angaben, enthält. Verstöße gegen diese Dokumentati-
onspflichten stellen eine wesentliche Vertragsverletzung des Lieferanten dar. Ein für 
FORBO SIEGLING GMBH hieraus entstehender Schaden ist durch den Lieferanten zu 
ersetzen. 

4.3 Der Lieferant hat die Vorgaben von FORBO SIEGLING GMBH für den Versand der 
Ware zu beachten. Die Ware ist des Weiteren so zu verpacken, dass Transportschäden 
vermieden werden. Verpackungsmaterialien sind nur in dem hierfür erforderlichen Um-
fang zu verwenden. Es dürfen nur umweltfreundliche, recyclingfähige Verpackungsma-
terialien benutzt werden. 

 
5. Preise und Zahlung 
5.1 Der in der Bestellung angegebene Preis ist bindend. Mangels abweichender schriftli-

cher Vereinbarung verstehen sich die Preise „frei Werk“ verzollt (DDP gemäß In-
coterms® 2020) einschließlich Verpackung. Bei den ausgewiesenen Preisen handelt 
es sich ausschließlich um Nettopreise; die gesetzliche Umsatzsteuer wird im Zeitpunkt 
der Rechnungsstellung gesondert und in der jeweils geltenden Höhe ausgewiesen. 

5.2 In Rechnungen des Lieferanten sind die Bestellkennzeichen (Bestellnummer, Bestell-
datum, Menge und Preis), die Nummer jeder einzelnen Position (Chargen) sowie die 
Lieferscheinnummer anzugeben. Andernfalls gelten sie mangels Bearbeitungsmöglich-
keit als nicht zugegangen. Rechnungszweitschriften sind als Duplikat zu kennzeichnen. 

5.3 Die Bezahlung erfolgt nach Annahme der Ware und Erhalt der Rechnung innerhalb von 
dreißig (30) Werktagen unter Abzug von 3 % Skonto oder innerhalb von sechzig (60) 
Tagen netto. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es auf die fristgemäße Veran-
lassung der Zahlung an. Die Zahlung erfolgt unter dem Vorbehalt der nachträglichen 
Rechnungsprüfung. Bei mangelhafter Lieferung ist FORBO SIEGLING GMBH berech-
tigt, die Zahlung bis zur ordnungsgemäßen Erfüllung ohne Verlust von Rabatten, Skonti 
oder ähnlichen Preisnachlässen zurückzuhalten. Soweit der Lieferant Materialtests, 
Prüfprotokolle, Qualitätsdokumente oder andere Unterlagen zur Verfügung zu stellen 
hat, setzt die Annahme der Ware auch den Erhalt dieser Unterlagen voraus. Die Zah-
lungsfrist beginnt nach vollständiger Beseitigung der Mängel (ordnungsgemäße Erfül-
lung). Bei vorzeitiger Lieferung der Ware beginnt die Zahlungsfrist erst zu dem verein-
barten Liefertermin.  

5.4 Die Ware geht spätestens mit ihrer Bezahlung lastenfrei in das Eigentum von FORBO 
SIEGLING GMBH über. Zahlungen erfolgen nur an den Lieferanten. Erweiterte oder 
verlängerte Eigentumsvorbehalte sind unzulässig. Gegenansprüche des Lieferanten 
berechtigen ihn nur dann zur Aufrechnung, wenn sie rechtskräftig festgestellt oder un-
streitig sind. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Lieferant nur geltend machen, wenn 
sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 

 
6. Gewährleistung und Mängelansprüche / Haftung 
6.1 Soweit nicht abweichend vereinbart, gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte. 
6.2 Der Lieferant gewährleistet, dass die Ware den vereinbarten Spezifikationen, dem neu-

esten Stand der Technik, den einschlägigen rechtlichen Bestimmungen und den Vor-
schriften und Richtlinien von Behörden, Berufsgenossenschaften und Fachverbänden 
entspricht. Als Vereinbarung über die Spezifikationen gelten jedenfalls diejenigen Wa-
renbeschreibungen, die – insbesondere durch Bezeichnung oder Bezugnahme in der 
Bestellung von FORBO SIEGLING GMBH – Gegenstand des jeweiligen Vertrages sind 
oder auf sonstige Weise in den Vertrag einbezogen wurden.  Insbesondere hat der 
Lieferant die Vorschriften der EU-Chemikalienverordnung REACH (Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006) in ihrer jeweils aktuellen und zum Zeitpunkt der Leistungserbringung 
gültigen Fassung einzuhalten. Über Bedenken, die der Lieferant gegen die von FORBO 
SIEGLING GMBH gewünschte Ausführung der Bestellung hat, ist FORBO SIEGLING 
GMBH unverzüglich in Textform zu informieren. Der Lieferant ist verpflichtet, FORBO 
SIEGLING GMBH auf Anfrage die Einhaltung der REACH-Vorschriften durch geeignete 
Nachweise zu belegen. 

6.3 FORBO SIEGLING GMBH wird unverzüglich nach Annahme der Ware, soweit dies 
nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist, prüfen, ob Menge und Art der Ware 
der Bestellung entsprechen und äußerlich erkennbare Transportschäden vorliegen. 
Darüberhinausgehende Untersuchungspflichten bestehen nicht.  

 6.4 Zeigt sich bei diesen Prüfungen oder später ein Mangel (verdeckter Mangel), hat 
FORBO SIEGLING GMBH dies dem Lieferanten unverzüglich nach der Prüfung bzw. 
nach der Entdeckung anzuzeigen. Die Mängelanzeige gilt jedenfalls dann als unver-
züglich und rechtzeitig, wenn sie innerhalb von fünf (5) Werktagen ab Prüfung bzw. 
Entdeckung abgesendet wird. 

6.5 Die Zustimmung von FORBO SIEGLING GMBH zu Zeichnungen, Berechnungen oder 
anderen technischen Unterlagen des Lieferanten berührt nicht die Verantwortung des 
Lieferanten für Mängel und das Einstehenmüssen für vom Lieferanten übernommene 
Garantien. 

6.6 Bei Mängeln der Ware ist FORBO SIEGLING GMBH unbeschadet der gesetzlichen 
Mängelansprüche berechtigt, nach eigener Wahl vom Lieferanten als Nacherfüllung die 
Beseitigung der Mängel oder die Lieferung einer mangelfreien Ware zu verlangen. Der 
Lieferant hat die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen zu tra-
gen. Im Übrigen ist FORBO SIEGLING GMBH bei einem Sach- oder Rechtsmangel 
nach den gesetzlichen Vorschriften zur Minderung des Kaufpreises oder zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt. Außerdem hat FORBO SIEGLING GMBH nach den gesetzli-
chen Vorschriften Anspruch auf Schadens- und Aufwendungsersatz. 

6.7 Mängelansprüche verjähren – außer in Fällen der Arglist – in drei (3) Jahren, es sei 
denn, die Sache ist entsprechend ihrer üblichen Verwendung für ein Bauwerk verwen-
det worden und hat dessen Mangelhaftigkeit verursacht. Die Verjährungsfrist beginnt 
mit der Annahme der Ware durch FORBO SIEGLING GMBH (Gefahrübergang). 

6.8 Erfüllt der Lieferant seine Nacherfüllungsverpflichtung durch Ersatzlieferung, so beginnt 
für die als Ersatz gelieferte Ware nach deren Annahme die Verjährungsfrist neu zu 
laufen. 

6.9 Lieferanten von Waren mit Ersatzteilbedarf sind verpflichtet, FORBO SIEGLING GMBH 
nach Ablauf der Verjährungsfrist für einen Zeitraum von weiteren zehn (10) Jahren mit 
den erforderlichen Ersatz- und Zubehörteilen sowie Werkzeugen zu beliefern. 

6.10 Der Lieferant haftet unbegrenzt bei durch seine Ware bei Dritten entstehenden Folge-
schäden, soweit er die Fehler zu vertreten hat. Kommt bei Warenbezug aus dem Aus-
land UN-Kaufrecht zur Anwendung, haftet der Lieferant, ohne dass es auf ein Vertreten 
müssen ankommt, auf den vorhersehbaren Schaden. Die Vorhersehbarkeit bestimmt 
sich unter anderem durch den dem Lieferanten bekannt gemachten Verwendungs-
zweck und der spezifischen, für die Ware zugesicherten Eigenschaften. 
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6.11 Bei Inanspruchnahme von FORBO SIEGLING GMBH durch Dritte stellt der Lieferant 
die FORBO SIEGLING GMBH frei, d.h. FORBO SIEGLING GMBH kann verlangen, 
dass der Lieferant bereits an dem ersten Anspruchsschreiben in Absprache mit FORBO 
SIEGLING GMBH die weitere Verfolgung der Sache übernimmt. Dies gilt, soweit die 
Folgeschäden allem Anschein nach überwiegend auf einen Fehler der gelieferten Ware 
zurückzuführen sind. FORBO SIEGLING GMBH kann einen angemessenen Vorschuss 
für die Kosten der Rechtsverfolgung verlangen. 

 
7. Produkthaftung 
7.1 Der Lieferant ist verpflichtet, FORBO SIEGLING GMBH von Ansprüchen Dritter aus in- 

oder ausländischer Produkthaftung freizustellen, die auf einen Fehler des von ihm ge-
lieferten Ware zurückzuführen sind, soweit er für den Fehler der Ware und den einge-
tretenen Schaden nach produkthaftungsrechtlichen Grundsätzen verantwortlich ist. 
Weitergehende Ansprüche von FORBO SIEGLING GMBH bleiben unberührt. 

7.2 Der Lieferant übernimmt in den Fällen der Ziffer 7.1 alle Kosten und Aufwendungen, 
einschließlich der Kosten einer etwaigen Rechtsverfolgung. Insbesondere hat der Lie-
ferant FORBO SIEGLING GMBH auch solche Aufwendungen zu erstatten, die sich aus 
oder im Zusammenhang mit von FORBO SIEGLING GMBH durchgeführten Vorsorge-
maßnahmen gegen eine Inanspruchnahme aus Produkthaftung, insbesondere einer 
Warn-, Austausch- oder Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt und Umfang der durchzu-
führenden Maßnahmen wird FORBO SIEGLING GMBH den Lieferanten, soweit mög-
lich und zumutbar, unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. 

7.3 FORBO SIEGLING GMBH und der Lieferant arbeiten bei allen Maßnahmen, die Risi-
ken der Nutzer der Ware verhindern, Maßnahmen der Marktaufsichtsbehörden vorgrei-
fen oder Beschädigungen des Unternehmensimages ausschließen (Marktkorrektur-
maßnahmen) zusammen. Maßgeblich ist die Beurteilung von FORBO SIEGLING 
GMBH. Bei Inanspruchnahme durch die Marktüberwachung sind die technischen Un-
terlagen in einer für die zuständige Marktüberwachung verständlichen Sprache unver-
züglich herauszugeben. Der Lieferant trägt die Kosten dieser Maßnahmen insoweit die 
Ursache im Verantwortungsbereich des Lieferanten liegt. 

7.4 Der Lieferant hat sich gegen alle Risiken aus Produkthaftung einschließlich des Rück-
rufrisikos in angemessener Höhe zu versichern und wird dies FORBO SIEGLING 
GMBH auf Verlangen durch Vorlage seiner Versicherungspolice nachweisen. 

 
8. Schutzrechte Dritter 
8.1 Der Lieferant garantiert, dass die Lieferung und Benutzung der Ware keine Patente, 

Lizenzen oder sonstigen Schutzrechte Dritter verletzt.  
8.2 Sofern FORBO SIEGLING GMBH oder deren Kunden aufgrund der Lieferung und Be-

nutzung der Ware von einem Dritten wegen einer Verletzung solcher Rechte in An-
spruch genommen werden, ist der Lieferant verpflichtet, FORBO SIEGLING GMBH 
oder deren Kunden von diesen Ansprüchen freizustellen. Die Freistellungspflicht be-
zieht sich auf alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme 
erwachsen.  

 
9. Überlassung von Gegenständen durch FORBO SIEGLING GMBH 
9.1 FORBO SIEGLING GMBH behält sich das Eigentum an Mustern, Modellen, Zeichnun-

gen, Druckvorlagen, Werkzeugen und sonstigen Gegenständen vor, die dem Lieferan-
ten zur Herstellung der bestellten Ware oder aus sonstigen Gründen überlassen wer-
den. Der Lieferant ist verpflichtet, diese Gegenstände ausschließlich für die Herstellung 
der bestellten Ware oder nach den sonstigen Vorgaben von FORBO SIEGLING GMBH 
zu verwenden. Dritten dürfen solche Gegenstände nicht zugänglich gemacht werden. 
Der Lieferant hat die Gegenstände ohne Aufforderung unverzüglich auf eigene Kosten 
an FORBO SIEGLING GMBH zurückzusenden, sofern ihre Überlassung nicht mehr er-
forderlich ist. 

9.2 Die Verarbeitung oder Umbildung von überlassenen Gegenständen durch den Liefe-
ranten wird nur nach vorheriger schriftlicher Absprache mit FORBO SIEGLING GMBH 
und für FORBO SIEGLING GMBH vorgenommen. Sofern solche Gegenstände mit an-
deren, nicht FORBO SIEGLING GMBH gehörenden Gegenständen verarbeitet werden, 
erwirbt FORBO SIEGLING GMBH das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis 
des Wertes des Gegenstandes von FORBO SIEGLING GMBH zu den anderen verar-
beiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. 

9.3 Der Lieferant ist verpflichtet, die überlassenen Gegenstände sorgfältig zu behandeln 
und aufzubewahren. Er hat die überlassenen Gegenstände auf eigene Kosten zum 
Neuwert gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden zu versichern. Er tritt FORBO 
SIEGLING GMBH schon jetzt alle Entschädigungsansprüche aus dieser Versicherung 
ab. FORBO SIEGLING GMBH nimmt die Abtretung hiermit an. Der Lieferant ist ver-
pflichtet, die erforderlichen Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie alle Instandhal-
tungs- und Instandsetzungsarbeiten an den überlassenen Gegenständen auf eigene 
Kosten rechtzeitig durchzuführen. Auftretende Schäden hat er FORBO SIEGLING 
GMBH unverzüglich anzuzeigen. 

9.4 Ware, die der Lieferant ganz oder teilweise nach den Vorgaben von FORBO SIEGLING 
GMBH oder unter Benutzung der von FORBO SIEGLING GMBH überlassenen Gegen-
stände herstellt, darf von dem Lieferanten nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch FORBO SIEGLING GMBH selbst verwendet oder Dritten angeboten, geliefert 
oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch für Ware, die 
FORBO SIEGLING GMBH dem Lieferanten berechtigterweise nicht abgenommen hat. 

 
10. Höhere Gewalt 
10.1 Sofern FORBO SIEGLING GMBH durch höhere Gewalt an der Erfüllung ihrer vertrag-

lichen Pflichten, insbesondere an der Annahme der Ware gehindert wird, wird FORBO 
SIEGLING GMBH für die Dauer des Hindernisses sowie einer angemessenen Anlauf-
zeit von der Leistungspflicht frei, ohne dem Lieferanten zum Schadensersatz verpflich-
tet zu sein. Höhere Gewalt liegt vor, sofern FORBO SIEGLING GMBH die Erfüllung 
ihrer Pflichten durch unvorhersehbare und von FORBO SIEGLING GMBH nicht zu ver-
tretende Umstände, insbesondere durch Krieg, Terrorakte, Unruhen, Katastrophen, 
Epidemien, Pandemien, Embargos, behördliche Maßnahmen, Energiemangel oder we-
sentliche Betriebsstörungen, unzumutbar erschwert oder vorübergehend unmöglich 
gemacht wird. Dasselbe gilt bei Arbeitskampfmaßnahmen, die FORBO SIEGLING 
GMBH betreffen. 

10.2 FORBO SIEGLING GMBH ist berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten, wenn ein 
solches Hindernis gemäß Ziffer 10.1 mehr als vier Monate andauert und die Erfüllung 
des Vertrages infolge des Hindernisses für FORBO SIEGLING GMBH nicht mehr von 
Interesse ist. Auf Verlangen des Lieferanten wird FORBO SIEGLING GMBH nach Ab-
lauf der Frist erklären, ob von dem Rücktrittsrecht Gebrauch gemacht oder die Ware 
innerhalb einer angemessenen Frist abgenommen wird. 

 
 

11. Geheimhaltung 
Der Lieferant ist verpflichtet, sämtliche ihm über FORBO SIEGLING GMBH zugänglich 
werdenden Informationen, die als vertraulich bezeichnet werden oder nach sonstigen 
Umständen als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse erkennbar sind, unbefristet ge-
heim zu halten und sie, soweit nicht für die Lieferung an FORBO SIEGLING GMBH 
geboten, weder aufzuzeichnen noch weiterzugeben oder zu verwerten. Der Lieferant 
wird durch geeignete vertragliche Abreden mit den für ihn tätigen Arbeitnehmern und 
Beauftragten sicherstellen, dass diese für die Dauer Ihres Arbeitsverhältnisses und – 
sofern gesetzlich zulässig auch darüber hinaus – jede eigene Verwertung, Weitergabe 
oder unbefugte Aufzeichnung solcher Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse unterlas-
sen.  

 
12. Exportkontrolle und Zoll 

Der Lieferant ist verpflichtet, FORBO SIEGLING GMBH über etwaige Genehmigungs-
pflichten bei (Re-)Exporten seiner Waren gemäß deutschen, europäischen, asiatischen 
oder US-Ausfuhr- und Zollbestimmungen sowie den Ausfuhr- und Zollbestimmungen 
des Ursprungslandes seiner Waren in seinen Geschäftsdokumenten zu unterrichten. 
Hierzu gibt der Lieferant zumindest in seinen Angeboten, Auftragsbestätigungen und 
Rechnungen bei den betreffenden Warenpositionen folgende Informationen an: 
- die Ausfuhrlistennummer gemäß Anlage AL zur deutschen Außenwirtschaftsver-

ordnung oder vergleichbare Listenpositionen einschlägiger Ausfuhrlisten, 
- für US-Waren die ECCN (Export Control Classification Number), 
- den handelspolitischen Ursprung seiner Waren und der Bestandteile seiner Wa-

ren, einschließlich Technologie und Software, 
- ob die Waren durch die USA transportiert, in den USA hergestellt oder gelagert, 

oder mit Hilfe US-amerikanischer Technologie gefertigt wurden, 
- die statistische Warennummer (HS-Code) seiner Ware, sowie 
- einen Ansprechpartner in seinem Unternehmen zur Klärung etwaiger Rückfragen 

von FORBO SIEGLING GMBH. 
Auf Anforderung von FORBO SIEGLING GMBH ist der Lieferant verpflichtet, FORBO 
SIEGLING GMBH alle weiteren Außenhandelsdaten zu seinen Waren und deren Be-
standteilen in Textform mitzuteilen sowie FORBO SIEGLING GMBH unverzüglich (vor 
Lieferung entsprechender hiervon betroffener Waren) über alle Änderungen der vorste-
henden Daten in Textform zu informieren. 
 

13. Nachhaltigkeit, Soziale Verantwortung und Umweltschutz 
13.1 Der Lieferant hat die Lieferung unter Beachtung aller einschlägigen gesetzlichen Vor-

schriften und dem neusten Stand der Technik, der jeweils geltenden sicherheits- und 
umweltrechtlichen Anforderungen sowie der vereinbarten technischen Daten und Nor-
men auszuführen. 

13.2 Der Lieferant verpflichtet sich zur Einhaltung aller geltenden gesetzlichen Vorschriften 
zum Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie Wahrung der Menschenrechte. 
Zudem verpflichtet er sich zur Beachtung international anerkannter Standards, insbe-
sondere der ILO-Kernarbeitsnormen und der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Men-
schenrechte. Der Lieferant wird im Rahmen seiner Möglichkeiten ein Umweltmanage-
mentsystem gemäß ISO 14001:2015 einführen und fortlaufend weiterentwickeln. Dar-
über hinaus beachtet der Lieferant die Grundsätze der UN Global Compact Initiative, 
insbesondere in Bezug auf Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Verbot von Kinder- 
und Zwangsarbeit, Nichtdiskriminierung, Umweltschutz und Korruptionsprävention. 
Weitere Informationen sind unter https://unglobalcompact.org/ erhältlich. Ferner gilt der 
Forbo Verhaltenskodex (Code of Conduct) als verbindlich für die Geschäftsbeziehung. 
Dieser ist abrufbar unter https://www.forbo.com/corporate. 

13.3 Der Lieferant hat angemessene und wirksame Maßnahmen zu treffen, um Risiken in 
seiner Lieferkette im Hinblick auf Umwelt, Menschenrechte und Compliance vorzubeu-
gen, diese zu minimieren und Verstöße unverzüglich zu beheben. Auf Anforderung hat 
der Lieferant entsprechende Nachweise und Informationen bereitzustellen. 

13.4 Bei wiederholten oder schwerwiegenden Verstößen gegen die in diesem Abschnitt be-
schriebenen Pflichten behält sich FORBO SIEGLING GMBH das Recht vor, den Ver-
trag aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung zu kündigen. 

 
14. Sonstiges – Insbesondere Hinzuziehung Dritter / Arbeiten im Werk von FORBO 

SIEGLING GMBH 
14.1 Der Lieferant darf eine Bestellung oder wesentliche Teile einer Bestellung nur mit vor-

heriger schriftlicher Zustimmung von FORBO SIEGLING GMBH durch Dritte ausführen 
lassen. 

14.2 Die Übertragung von Rechten und Pflichten des Lieferanten auf Dritte ist nur mit schrift-
licher Zustimmung von FORBO SIEGLING GMBH möglich. 

14.3 Die Vertragssprache ist Deutsch, sofern nicht im Einzelfall ausdrücklich zwischen den 
Parteien eine andere Vertragssprache vereinbart worden ist. 

14.4 Sofern diese Einkaufsbedingungen in weiteren Sprachen abgefasst werden, ist die 
deutsche Fassung dieser Einkaufsbedingungen maßgeblich. 

14.5 Erfüllungsort für sämtliche Leistungen des Lieferanten und von FORBO SIEGLING 
GMBH ist der Sitz der jeweils die Bestellung aussprechenden Gesellschaft. 

14.6 Personen, die in Erfüllung des Liefervertrags Arbeiten innerhalb des Betriebs der 
FORBO SIEGLING GMBH ausführen, sind den Bestimmungen der jeweils geltenden 
Betriebsordnung unterworfen; die für das Betreten der Fabrikanlage bestehende Vor-
schriften sind einzuhalten. FORBO SIEGLING GMBH übernimmt keine Haftung für 
selbstverschuldete Unfälle, die diesen Personen auf den Grundstücken oder in den 
Fabrikanlagen zustoßen. 

 
15. Compliance und Integrität 
15.1 Der Lieferant verpflichtet sich, alle geltenden Gesetze und Vorschriften zur Bekämp-

fung von Korruption, Bestechung, Geldwäsche, wettbewerbswidrigem Verhalten und 
sonstigen Compliance-relevanten Tatbeständen einzuhalten. 

15.2 Der Lieferant stellt sicher, dass weder direkte noch indirekte unzulässige Vorteile oder 
Zuwendungen im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung mit FORBO SIEGLING 
GMBH angeboten, versprochen oder angenommen werden. 

15.3 FORBO SIEGLING GMBH kann im Falle eines nachgewiesenen Verstoßes gegen 
Compliance-Vorgaben vom Vertrag zurücktreten oder diesen fristlos kündigen. 

 
16.  Informationssicherheit und Datenschutz 
16.1 Der Lieferant verpflichtet sich, geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 

zum Schutz von Informationen, Daten und IT-Systemen zu treffen, die im Rahmen der 
Vertragsbeziehung genutzt oder bereitgestellt werden. 

16.2 Der Lieferant gewährleistet die Einhaltung der geltenden Datenschutzvorschriften, ins-
besondere der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), sofern personenbezo-
gene Daten verarbeitet werden. 
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16.3 Bei Sicherheitsvorfällen oder Datenpannen, die im Zusammenhang mit der Leistungs-
erbringung stehen, informiert der Lieferant den Besteller unverzüglich und unterstützt 
bei der Aufklärung und Behebung. 

 
17 Anwendbares Recht / Gerichtsstandvereinbarung 
17.1.Für die Rechtsbeziehungen des Lieferanten zu FORBO SIEGLING GMBH gilt das 

Recht der Bundesrepublik Deutschland. Für internationale Sachverhalte gilt das UN-
Kaufrecht. Fragen, die Gegenstände betreffen, die in diesem Übereinkommen nicht ge-
regelt sind oder die nicht nach seinen Grundzügen entschieden werden können, sind 
nach dem am Sitz von FORBO SIEGLING GMBH anwendbaren Recht zu entscheiden. 

17.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle nationalen Geschäftsbeziehungen mit Kaufleu-
ten und juristischen Personen des öffentlichen Rechts ist Hannover, Deutschland. 
FORBO SIEGLING GMBH ist auch zur Klageerhebung am Sitz des Lieferanten sowie 
an jedem anderen zulässigen Gerichtsstand berechtigt. 

17.3 Im internationalen, grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr haben die Vertragspar-
teien für alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag und 
seiner Durchführung die Wahl zwischen der Anrufung der ordentlichen Gerichte oder 
der Anrufung eines Schiedsgerichts. 

17.4 Rufen die Parteien die ordentlichen Gerichte an, ist ausschließlicher Gerichtsstand für 
alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag und seiner Durch-
führung Hannover, Deutschland. FORBO SIEGLING GMBH ist jedoch auch zur Klage-
erhebung am Sitz des Lieferanten sowie an jedem zulässigen Gerichtsstand berechtigt. 

17.5 Rufen die Parteien ein Schiedsgericht an, werden alle sich aus oder im Zusammenhang 
mit dem gegenwärtigen Vertrag ergebenden Streitigkeiten nach der Schiedsordnung 
der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) endgültig entschieden. 
Die Schiedsgerichtsordnung kann unter http://www.dis-arb.de/de/16/regeln/uebersicht-
id0 u.a. in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Chinesisch, Russisch und Tür-
kisch eingesehen werden. 

17.6 Das Schiedsgericht besteht aus drei Schiedsrichtern. Soweit die Parteien nichts ande-
res vereinbart haben, muss mindestens einer der Einzelschiedsrichter Jurist sein. Die 
Schiedsrichter müssen der Schiedssprache mächtig sein. 

17.7 Schiedssprache ist Deutsch, sofern sich die Parteien nicht auf eine andere Schieds-
sprache verständigt haben.  

7.8 Sitz des Schiedsgerichts ist Hannover in Deutschland. 
 


